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Vormerkung: 
 
Die mit der anhaltenden Corona-Pandemie einhergehenden wirtschaftlichen Folgen 
haben nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf die Kommunen. Insbesondere bei den 
Steuereinnahmen ist mit erheblichen Verwerfungen im Vergleich zu den Jahren vor 
2020 zu rechnen.  
 
Nach jetzigem Stand sind die der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 zu Grunde 
gelegten Prognosen zumindest so weit tragfähig, dass weder eine Haushaltssperre 
noch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich erscheint.  
 
Um auch für den Haushalt des Jahres 2022 eine größtmögliche Planungssicherheit zu 
erreichen, wäre es zielführend, die Haushaltsberatungen – analog zum Vorgehen beim 
Haushalt 2021 – nochmals auf das Folgejahr zu verschieben. 
 
Dies hat aus Sicht des Finanzreferats folgende Vorteile: 
 

1. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 ist bekannt. 
2. Die Schlüsselzuweisungen und das Finanzausgleichsvolumen 2022 sind 

bekannt. 
3. Die Bescheide des Finanzamts für Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer für 

2022 liegen bereits vor. 
4. Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie und die Prognosen für das Jahr 

2022 sind zu Jahresbeginn 2022 besser abschätzbar. 
 
Das Finanzreferat empfiehlt deswegen auf Grund der besonderen Situation und der 
doch erheblichen Unwägbarkeiten bei den Prognosen der Entwicklung der 
Steuereinnahmen, die Haushaltsberatungen für den nächstjährigen städtischen 
Haushalt 2022 erneut in das kommende Jahr zu verschieben.  
 
Vergleicht man den Eingang der rechtsaufsichtlichen Würdigung und Genehmigung der 
Regierung von Niederbayern in den letzten Haushaltsjahren, ergeben sich durch eine 
spätere Haushaltsverabschiedung nur unwesentliche Verzögerungen: 
 
Verabschiedung Haushalt 2019: 15.03.2019 Eingang Genehmigung: 16.04.2019 
 
Verabschiedung Haushalt 2020: 06.12.2019 Eingang Genehmigung: 03.04.2020 
 
Verabschiedung Haushalt 2021: 19.03.2021 Eingang Genehmigung: 31.05.2021 
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Die Verschiebungen der Haushaltsberatungen für das laufende Jahr 2021 in das 
Frühjahr diesen Jahres hat sich aus Sicht des Finanzreferats bewährt, da damit – trotz 
aller Unwägbarkeiten – eine höchstmögliche Planungssicherheit bei der Aufstellung des 
Haushalts gewährleistet war. Der Nachteil einer ggf. etwas späteren Freigabe des 
Haushalts wird durch die damit einhergehenden Vorteile mehr als kompensiert. 
 
Grundsätzlich legt der Oberbürgermeister der Stadt Landshut die Sitzungstermine fest. 
Dennoch sollte aus Sicht des Finanzreferats der Zeitpunkt der Haushaltsverabschie-
dung zusammen mit dem Haushaltsausschuss einvernehmlich festlegt werden.  
 
 
Die Haushalte der beiden Stiftungen (Hl. Geistspitalstiftung und Waisen- und 
Jugendstiftung) werden dem Stadtrat nach Möglichkeit bereits zum Plenum im 
Dezember 2021 zur Verabschiedung vorgelegt. Hier spielen konjunkturbedingte 
Faktoren und Prognosen zur Steuerentwicklung keine entscheidende Rolle. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen. 
 

2. Der Haushaltsausschuss befürwortet die Verschiebung der Beratungen und der 
Verabschiedung des städtischen Haushalts 2022 in das erste Quartal 2022. 

 
    
 
 
 

Anlagen:  
-   
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